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Amtsblatt  
für den Landkreis Aurich und für die Stadt Emden 
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A. Bekanntmachungen der Stadt Emden 

 

 
Allgemeinverfügung der Stadt Emden über konkretisierende und ergänzende Regelungen zur Nds. 

Verordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie in 
den Bereichen touristischer Verkehr, Werkstätten für Behinderte und Unterbringung aus gewerbli-

chen Gründen zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
 
Die Stadt Emden erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 lnfektionsschutzgesetz (IfSG), § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 
1 S. 1 Nr. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), § 1 
Abs. 1 Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG), § 35 Satz 2 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG) ergänzend zur Nds. Verordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie vom 07.04.2020 folgende Allgemeinverfügung: 
 

1. Das Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen und tatsächlich öffentlichen Verkehrsflächen für 
Wohnmobile und für Gespanne mit Wohnwagen ist untersagt.  
 
Zu den tatsächlich öffentlichen Verkehrsflächen zählen alle privaten Parkflächen, insbeson-
dere Supermarktparkflächen, Parkflächen öffentlicher Einrichtungen, Parkflächen von Ban-
ken und Sparkassen, Parkflächen von Tankstellen, Parkflächen von Autohäusern und Werk-
stätten, Parkflächen von Schwimmbädern sowie Parkflächen für touristische Zwecke o. ä.  

 
Eine Ausnahme von dieser Regelung stellt ausschließlich das Abstellen des Fahrzeugs bzw. 
des Gespanns zur Durchführung eines Tank- und Bezahlvorgangs dar.  

 
Diese Regelung gilt nicht für Personen, die ihren ersten Wohnsitz in der Stadt Emden oder

 den angrenzenden Landkreisen (Aurich und Leer) haben. 
 

2. Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförderstätten für behinderte Menschen sowie 
vergleichbare ambulante und teilstationäre Angebote der Eingliederungshilfe dürfen von den 
dort beschäftigen und betreuten Menschen mit Behinderungen nicht betreten werden, 

 
 die sich in einer betreuten Unterkunft (z. B. besondere Wohnform, Wohnheim) befinden, 
 die bei Erziehungsberechtigen oder ihren Eltern wohnen und deren Betreuung sicherge-

stellt ist oder 
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 die alleine oder in Wohngruppen wohnen und sich selbst versorgen können oder eine Be-
treuung erhalten. 

 
Von diesem Betretungsverbot ausgenommen sind diejenigen Menschen mit Behinderung, 
die eine Betreuung während des Tages benötigen und deren Betreuung anderweitig nicht si-
chergestellt werden kann. Für diesen Personenkreis ist eine Notbetreuung sicherzustellen. 
Dabei ist restriktiv zu verfahren. 
 
Das Betretungsverbot gilt nicht für Betriebsbereiche von Werkstätten für behinderte Men-
schen, die im Zusammenhang mit medizinischen und/ oder pflegerelevanten Produkten, Leis-
tungen oder Unterstützungsarbeiten erbringen oder durchführen, hierzu zählen auch Wä-
schereien. Es gilt auch nicht für solche Betriebsbereiche von Werkstätten für behinderte 
Menschen, die der Versorgung mit Speisen in medizinischen und/ oder pflegerelevanten Ein-
richtungen dienen. Die Träger der Werkstätten für behinderte Menschen haben in allen Fäl-
len durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Abstands- und Hygieneregeln einge-
halten und Nahkontakte soweit wie möglich verhindert werden. 

3. Für die Unterbringung von Personen, die aus gewerblichen Gründen erfolgt, z.B. für Saison-
arbeitskräfte, Erntehelferinnen und Erntehelfer, Werksarbeitskräfte und vergleichbare ar-
beitnehmerähnliche Beschäftigte in der Landwirtschaft, Fleischproduktion und dergleichen, 
gelten folgende Regelungen: 
 
a) Die Unternehmen oder landwirtschaftlichen Betriebe, die Personen beschäftigen, die in 

Sammelunterkünfte, betriebseigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht 
sind, haben sicherzustellen, dass die Beschäftigten auf die aktuellen Hygieneregeln hin-
gewiesen werden und sie diese verstanden haben. Die Unternehmen oder landwirt-
schaftlichen Betriebe haben die Einhaltung der Hygieneregeln regelmäßig zu überprüfen 
und zu dokumentieren. Von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wurden 
Infografiken und Piktogramme mit den wichtigsten Hygienehinweisen herausgegeben. 
Diese sind ebenfalls in den Sprachen Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch und Ara-
bisch verfügbar. Die Infografiken sollen in allen Unterkünften gut sichtbar und für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner zugänglich ausgehängt werden, um die Hygienemaß-
nahmen in den Unterkünften zu verstärken. 

b) Es müssen ausreichende Möglichkeiten der Händehygiene (Toilettenräume mit Hand-
waschbecken, Flüssigseife und Einmalhandtücher sowie -soweit möglich Desinfektions-
mittel) vorgehalten werden. 

c) Eine Unterbringung soll nur in Einzelzimmern erfolgen. Küche und Bad sind so zu nutzen, 
dass eine ausreichende Distanz zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern gewähr-
leistet ist. 
 

4. Die Allgemeinverfügungen der Stadt Emden  
 

 für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und besonders von der Ausbreitung des Corona-
virus SARS-CoV-2 und COVID-19 betroffenen Gebieten zur Beschränkung des Besuchs 
von Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und stationären Ein-
richtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe vom 12.03.2020,  

 zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-
Epidemie und zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 auf dem Gebiet der Stadt Emden vom 17.03.2020, 

 zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-
Pandemie und zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 auf dem Gebiet der Stadt Emden hier: Übernachtungen, Gaststätten, Restaurants, 
Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförderstätten für behinderte Menschen 
sowie vergleichbare Angebote der Eingliederungshilfe vom 18.03.2020 und 

 zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten auf dem Gebiet der Stadt Emden; 
hier: Schließung von Restaurants, Speisegaststätten, Systemgastronomie, Imbisse, Men-
sen und ähnlichen Betrieben für den Publikumsverkehr vom 20.03.2020 werden mit so-
fortiger Wirkung aufgehoben, da Regelungen gleichen Inhalts zwischenzeitlich in der 
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Niedersächsischen Verordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie vom 07.04.2020 enthalten sind. 

 
5. Eine Zuwiderhandlung gegen die unter Ziffer 1 bis 3 getroffenen Anordnungen stellt eine 

Ordnungswidrigkeit bzw. eine Straftat nach §§ 73 - 75 IfSG dar. 
 
6. Die Allgemeinverfügung ist gem. § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG sofort voll-

ziehbar. 
 

7. Diese Allgemeinverfügung gilt sofort ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung bis einschließ-
lich Sonntag, den 19. April 2020. Eine Verlängerung ist möglich  

 
8. Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 41 
Abs.  

4 S. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)). 
 
 
Begründung 
 
Im Dezember 2019 trat in der Stadt Wuhan/ Volksrepublik China erstmals die Atemwegserkrankung 
CO-VID-19 auf, welche durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht wird. Die Krankheits-
verläufe variieren dabei stark, von symptomlosen Verläufen bis hin zu schweren Pneumonien mit 
Lungenversagen und Tod. Aktuell breitet sich diese Erkrankung auch in anderen Ländern, darunter 
Deutschland, aus. Inzwischen sind in allen Bundesländern Infektionsfälle mit dem neuen Coronavirus 
(SARS-CoV-2) bestätigt worden. Nach der Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) handelt es sich 
um eine weltweit und in Deutschland um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation. 
Die weltweite Ausweitung von COVID-19 wurde am 11.03.2020 von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) zu einer Pandemie erklärt.  
 
In der Stadt Emden wurde am 11. März 2020 der erste Corona-Fall bekannt, zwischenzeitlich wurden 
bereits mehrere erkrankte, krankheitsverdächtige und krankheitsgefährdete Personen im Sinne des § 
2 Nr. 4, 5 und 7 IfSG identifiziert. Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige 
oder Ausscheider festgestellt, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, 
soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist 
(§ 28 Abs. 1 S. 1 IfSG). Die Stadt Emden ist die für den Erlass von Schutzmaßnahmen zur Verhinde-
rung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten sachlich und örtlich zuständige Behörde (§ 28 Abs. 1 
S. 2 IfSG i.V.m. § 2 Abs. 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NGöGD).  
 
Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz (lfSG). 
Nach Satz 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, wenn Kran-
ke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder sich 
ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, soweit und solange 
es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Nach Satz 2 kann die 
zuständige Behörde auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlas-
sen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchge-
führt worden sind.  
 
Vor dem Hintergrund der sehr dynamischen Verbreitung von Infektionen mit dem SARS- CoV-2 Virus 
und Erkrankungen an COVID-19 müssen unverzüglich weitere umfänglich wirksame Maßnahmen zur 
Verzögerung der Ausbreitungsdynamik und zur Unterbrechung von Infektionsketten ergriffen wer-
den. Weitreichende effektive Maßnahmen sind dazu dringend notwendig, um im Interesse der Be-
völkerung und des Gesundheitsschutzes die dauerhafte Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems 
in Niedersachsen sicherzustellen. 
 
Die großflächige Unterbrechung und Eindämmung des touristischen Reiseverkehrs ergänzt die be-
reits ergriffenen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung und stellt ein wirksames und angemessenes 
Vorgehen dar, um das Ziel einer Entschleunigung und Unterbrechung der Infektionsketten zu errei-
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chen. Angesichts des angestrebten Ziels der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung für die 
Gesamtbevölkerung ist die Maßnahme auch verhältnismäßig. 
Außerdem ist es insbesondere vor dem Hintergrund der beginnenden Pflanz- und Erntesaison gebo-
ten, besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Unterbringung von Personen aus gewerblichen 
Gründen zu treffen.  
 
Diese weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen tragen in besonderer Weise zum Schutz beson-
ders vulnerabler Bevölkerungsgruppen bei. Denn gegen den SARS-CoV-2-Virus steht derzeit keine 
Impfung bereit und es stehen keine gezielten, spezifischen Medikamente und Behandlungsmethoden 
zur Verfügung. Daher stellen die kontaktreduzierenden Maßnahmen für die breite Bevölkerung das 
einzig wirksame Mittel zum Schutz der Gesundheit der Allgemeinheit und zur Aufrechterhaltung 
zentraler Infrastrukturen dar.  
 
Die vollständige Allgemeinverfügung mit Begründung finden Sie auf der Homepage der Stadt Emden. 
Sie ist ferner im Verwaltungsgebäude III, Maria-Wilts-Straße 3 während der Allgemeinen Öffnungs-
zeiten sowie nach Vereinbarung einsehbar.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Oldenburg, Schlosspatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben werden. Auf Antrag kann das 
Gericht gem. § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung die aufschiebende Wirkung der Klage anord-
nen. 
 
Emden, 08.04.2020 
 
gez. 
Oberbürgermeister 
Tim Kruithoff 
 
_____________________________________________________ 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20.07.2000 (BGBl. I S. 1045), 

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) vom 24.03.2006 (Nds. GVBl. S. 
178), 

Nds. Verordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie vom 
07.04.2020  

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19. Januar 2005 (Nds. GVBl. S. 258), 

Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz (Nds. VwVfG) v. 24.09.2009 (Nds. GVBI. S. 361) 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) v. 23.01.2003 (BGBI. I S. 102) 

jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 
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